
b) von einer Bank (mit Einschluß der Postsparkassen und anderer 
Sparkassen) bezahlte oder gutgeschriebene Zinsen, wenn der Ge
samtbetrag der Zinsen RM 250 im Jahr oder im Falle einer kürzeren 
Zeitdauer einen proportional herabgesetjten Betrag übersteigt.

3. Die Befreiung vom Steuerabzug, die Gesellschaften oder Körperschaften 
auf Grund des § 2, Absatj 1, Ziffer 2 der Kapitalertragsteuerverordnung 
und des § 9 des Körperschaftsteuergesetjes zuerkannt war, wird a u f 
gehoben.

Vierter Teil
S t e u e r v e r a n l a g u n g ,  V o r a u s z a h l u n g e n  u n d  

S t e u e r e r k l ä r u n g e n
Artikel XVI

Steuererklärung — Vorauszahlungen (Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer)

1. Vorauszahlungen auf die Einkommen- und die Körperschaftsteuer sind 
am 10. April, 10. Juli, 10. Oktober und 10. Januar zu entrichten. § 35, 
Absatj 1 des Einkommensteuergese^es wird demgemäß geändert.

2. Die Grundlage für die Berechnung der Vorauszahlungen bildet für jedes 
Vierteljahr das Einkommen des vorhergehenden Vierteljahres. Die Be
stimmungen des § 35, Absatj 2 des Einkommensteuergese^es und des 
§ 24, Absatj 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (vom 
7. Dezember 1941), welche diese Vorauszahlungen auf der Grundlage 
der bei der vorhergehenden Veranlagung festgesetjten Besteuerung vor
sehen, werden demgemäß geändert.

3. Vorbehaltlich der Ausnahmebestimmungen in Satj 2 dieses Absatzes muß 
jeder Steuerpflichtige gleichzeitig mit der Vorauszahlung eine „viertel
jährliche Erklärung“ abgeben, in der er angeben muß, wie er die Vor
auszahlung berechnet hat. Land- und Forstwirten, die keine Bücher 
führen, sowie Personen, deren Einkommen für das vorhergehende Vier
teljahr RM 1000 nicht übersteigt, brauchen diese Erklärung nicht ab
zugeben.

4. Spätestens am 10. März eines jeden Jahres muß der Steuerpflichtige eine 
Erklärung über sein Gesamteinkommen des mit dem vorhergehenden 
31. Dezember abgelaufenen Kalenderjahres abgeben („jährliche Steuer
erklärung“). Folgende Personen brauchen diese Erklärung nicht ab
zugeben :
a) Alle Personen, deren aus Löhnen stammendes Einkommen 

RM 24 000 nicht erreicht und deren sonstiges steuerpflichtiges Ein
kommen RM 600 im Jahre nicht übersteigt;

b) Land- und Forstwirte, die keine Bücher führen und deren nicht aus 
Land- und Forstwirtschaft stammendes steuerpflichtiges Einkommen 
RM 600 im Jahre nicht übersteigt;

c) andere Personen, deren steuerpflichtiges Einkommen RM 600 im 
Jahre nicht übersteigt.

§ 15 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung wird zwecks 
Durchführung der Bestimmungen dieses Absatjes entsprechend geändert.
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